
Kompetenzen – Organigramm 

 

Pastoral / Seelsorge        Kirchenverwaltung 

 

Pfarrverbandsrat PVR (seit 2012)      Haushalts-u.Personalausschuss HPA (seit 2013) 

zuständig für PV-gemeinsame Themen/Regelungen    zuständig für alles „Bewegliche“, laufender Betrieb, Personal 

 

örtlicher Pfarrgemeinderat       örtliche Kirchenverwaltung 

zuständig für örtliches Pfarreileiben      zuständig für die „Im-Mobilien“ und Kirchenstiftungsbesitz 

Pfarrgemeinderat 1 (Ottobr.)        Kirchenverwaltung 1 (Ottobr.) - ohne Pfründe*/Pfründenrat 

Pfarrgemeinderat 2 (Hohbr.)        Kirchenverwaltung 2 (Hohbr.) - mit Pfründe*/Pfründerat 

Pfarrgemeinderat 3 (Putzbr.+Grasbr.)      Kirchenverwaltung 3 (Putz.,Gras.,Aeg.) – mit Pfründe*/Pfründerat 

           *Erklärung: Pfründe/Pfründerat = Besitz des Pfarrers f.s.Unterhalt 

Der Pfründebesitz ist zu unterscheiden vom Besitz der 

Kirchenstiftung. Über den Pfründebesitz kann die Kirchenstiftung 

nicht verfügen; er wird i.d.R. von der Diözese stellvertr.verwaltet.  

             


